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3.Nachtragssatzung 

 

zur Abwasserbeitrags- und –gebührensatzung 
 

der Kreisstadt Homberg (Efze) 

 
 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) vom 25.2.1952 (GVBl. I S. 11) in der Fassung vom 1.4.1981 (GVBl. I S. 66), der 
§§ 1 bis 5a und 11 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (HessKAG) 
vom 17.3.1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.10.1980 (GVBl. 
I S. 383), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) am 
29. November 1985 folgende 
 
 

3. Nachtragssatzung 
 

zur Abwasserbeitrags- und –gebührensatzung der Kreisstadt Homberg (Efze) 
vom 18.12.1981 

 
beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 

 
 

Teil I, §§ 2 bis 7 der Abwasserbeitrags- und –gebührensatzung vom 18.12.1981 
erhält folgende Neufassung: 
 
 

§ 2 

 

Abwasserbeitrag 
 

(1) Die Stadt erhebt zur Deckung des in der Regel anfallenden Aufwandes für die 
Schaffung, Erweiterung und Erneuerung der öffentlichen Abwasseranlagen 
einen Abwasserbeitrag. Der Abwasserbeitrag wird in Teilbeträgen erhoben. 

 
(2) Beitragsmaßstab für den Teilbetrag für die öffentlichen Abwassersammel- 

leitungen sind die Grundstücksfläche und die zulässige Geschossfläche des 
Grundstückes. Beitragsmaßstab für den Teilbetrag für die öffentliche 
Abwasserbehandlungsanlage ist die zulässige Geschossfläche des 
Grundstückes. Die zulässige Geschossfläche wird durch Vervielfachung der 
Grundstücksfläche mit der Geschossflächenzahl errechnet. Für die Ermittlung 
der Geschossflächenzahl gelten die §§ 2a und 2b. 
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(3) Der Abwasserbeitrag setzt sich wie folgt zusammen: 
 
 Teilbeiträge DM je m² DM je m² 
  Grundstücksfläche Geschossfläche 
 

1. für die öffentlichen 
Abwassersammelleitungen     1,20                        und     1,20 
 

2. für die öffentliche 
Abwasserbehandlungsanlage     0,80 
 

(4) Wenn die Grundstücksentwässerung in einzelnen Straßen, Straßenteilen, Orts- 
teilen oder bei einzelnen Grundstücken zulässigerweise vom Regelfall 
abweicht, so werden vom Teilbetrag für die öffentlichen Abwassersammel- 
leitungen folgende Anteile erhoben: 

 
 a) bei Abnahme nur des Niederschlagswassers ein Drittel, 
  
 b) bei Abnahme nur des Schmutzwassers zwei Drittel. 
 
 Die Bestimmungen über den Teilbetrag für die öffentlichen Abwasser- 

behandlungsanlagen bleiben hiervon unberührt. 
 
 

§ 2a 

 
Ermittlung der Geschossflächenzahl in beplanten Gebieten 

 

(1) In beplanten Gebieten bestimmt sich die Geschossflächenzahl nach den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes. Werden die Festsetzungen des 
Bebauungsplanes im Einzelfall überschritten, so ist die Geschossflächenzahl 
entsprechend der genehmigten oder vorhandenen Bebauung zu ermitteln. 

 
(2) Ist statt der Geschossflächenzahl eine Baumassenzahl festgesetzt, so ist sie zur 

Ermittlung der Geschossflächenzahl durch 3,5 zu teilen. 
 
(3) Ist das Maß der baulichen Ausnutzbarkeit in anderer Weise festgesetzt, so ist 

die Geschossflächenzahl nach den für das Baugenehmigungsverfahren 
geltenden Vorschriften zu ermitteln. 

 
(4) Für Grundstücke, die im Bebauungsplan als Gemeinbedarfsflächen ohne 

Festsetzung der Geschossflächenzahl oder anderer Werte, anhand derer die 
Geschossflächenzahl ermitteln werden könnte, ausgewiesen sind, gilt 0,8 als 
Geschossflächenzahl. 

 
(5) Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine gewerbliche Nutzung ohne 

Bebauung festgesetzt ist oder bei denen die zulässige Bebauung im Verhältnis 
zu dieser Nutzung untergeordnete Bedeutung hat, gilt 0,5 als Geschoss-
flächenzahl. 
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(6) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zulässig sind, werden 
mit einer Geschossflächenzahl von 0,3 angesetzt. 

 
(7) Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheit des Bauwerkes nicht feststell- 

bar (z. B. Sporthalle, Lagerschuppen) oder ist die Geschosshöhe größer als 
3,50 m, so ist zur Ermittlung der Geschossflächenzahl zunächst auf die 
Baumasse abzustellen. 

 
(8) Sind auf dem Grundstück unterschiedliche Geschossflächenzahlen, 

Geschosszahlen oder Baumassenzahlen zulässig, so ist die Geschossfläche 
unter Beachtung dieser unterschiedlichen Werte zu ermitteln. 

 
(9) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend, wenn sich ein 

Bebauungsplan in der Aufstellung befindet und den Verfahrensstand im Sinne 
des § 33 BBauG erreicht hat. 

 
 

§ 2b 
 

Ermittlung der Geschossflächenzahl in unbeplanten Gebieten 

 
(1) Ist ein Bebauungsplan weder vorhanden noch im Sinne des § 2a Abs. 9 in der 

Aufstellung begriffen, so ist die nach § 17 BauNVO für das jeweilige Baugebiet 
zutreffende Höchstgeschossflächenzahl maßgebend, wobei hinsichtlich der 
zulässigen Vollgeschosse darauf abzustellen ist, was nach § 34 BBauG unter 
Berücksichtigung der in der näheren Umgebung des Grundstückes über-
wiegend vorhandenen Geschosszahl zulässig ist. Wird die hiernach zulässige 
bauliche Ausnutzung im Einzelfalle überschritten, so ist die Geschossflächen-
zahl entsprechend der genehmigten oder vorhandenen Bebauung zu 
ermitteln. 

 
(2) Lässt sich ein Baugebiet nicht einer der in der BauNVO genannten Bauge-

bietstypen zuordnen (z. B. wegen mangelnder oder stark unterschiedlicher 
Bebauung), so wird die Geschossflächenzahl bei bebauten Grundstücken 
nach der tatsächlichen Bebauung und bei unbebauten, aber bebaubaren 
Grundstücken danach ermittelt, was nach § 34 BBauG bei Berücksichtigung 
des in der näheren Umgebung des Grundstückes vorhandenen Maßes der 
tatsächlichen Nutzung zulässig ist. 

 
 

§ 3 
 

Gegenstand der Beitragspflicht 

 
(1) Der Beitragspflicht unterliegen die an die öffentlichen Abwasseranlagen 

angeschlossenen oder anschließbaren Grundstücke, wenn für sie 
 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist und sie bebaut  
     oder gewerblich genutzt werden können oder 
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b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, sie aber 
nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und baulich oder gewerblich 
genutzt werden können. 

 
(2) Wird ein Grundstück, das weder baulich noch gewerblich nutzbar ist, an die 

öffentliche Abwasseranlage angeschlossen, so unterliegt es ebenfalls der 
Beitragspflicht. Gleiches gilt, wenn ohne Genehmigung der Stadt tatsächlich 
die Abwässer dieses Grundstückes in die Abwasseranlage eingeleitet werden. 
In beiden Fällen gilt eine Geschossflächenzahl von 0,2. 

 
 

§ 4 

 
Entstehen der Beitragspflicht 

 

(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der tatsächlichen Fertigstellung der öffent-
lichen Abwasseranlage. Der Magistrat stellt durch Beschluss gemäß § 11 Abs. 
9 HessKAG fest, wo und wann die öffentliche Abwasseranlage fertig gestellt 
wurde und macht diesen Beschluss öffentlich bekannt. 

 
(2) Die Stadt kann die öffentliche Abwasseranlage auch in einzelnen Teilen oder 

Abschnitten (z. B. für einzelne Straßen, Bezirke, Ortsteile etc.) fertig stellen und 
den Beitrag jeweils schon dann erheben, wenn diese Teileinrichtung für die 
daran angeschlossenen oder anschließbaren Grundstücke nutzbar ist. In 
diesem Falle entsteht die Beitragspflicht mit der Vollendung der Bekanntma- 
chung des entsprechenden Beschlusses des Magistrates über den Zeitpunkt 
der betriebsfertigen Herstellung der Teileinrichtung und deren Abrechnung  

 (§ 11 Abs. 8 HessKAG). 
 
(3) Im Falle des § 3 Abs. 2 Satz 1 entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsäch-

lichen Anschluss. 
 
(4) Im Falle des § 3 Abs. 2 Satz 2 entsteht die Beitragspflicht mit der nachträg- 

lichen Genehmigung der Abwassereinleitung. 
 
(5) Im Falle des § 2 Abs. 4 entsteht die Beitragspflicht in dem dort festgelegten 

Umfang nach Maßgabe dieser Vorschrift in dem Zeitpunkt, in dem die 
Abwasseranlage entsprechend genutzt werden kann. Abs. 1 und 2 gelten 
entsprechend. 

 
(6) Sind Grundstücke im Zeitpunkt der Fertigstellung (Abs. 1) oder der Teilfertig- 

stellung (Abs. 2) noch nicht baulich oder gewerblich nutzbar, dann entsteht 
die Beitragspflicht für diese Grundstücke mit dem Eintritt der baulichen oder 
gewerblichen Nutzbarkeit. 

 
(7) Für die Berechnung des Beitrages ist das im Zeitpunkt der Fertigstellung  
 (Abs. 1) bzw. der Teilfertigstellung (Abs. 2) geltende Ortsrecht anzuwenden. 
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§ 5 

 

Beitragspflichtige 
 

(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Zustellung des Beitragsbescheides 
Eigentümer des Grundstückes ist. 

 
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 

Eigentümers der im Zeitpunkt der Zustellung des Beitragsbescheides Erbbau- 
berechtigte beitragspflichtig. 

 
(3) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und 
 Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
 entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Abs. 2 
 auf dem Erbbaurecht, im Falle des Abs. 3, zweiter Halbsatz auf dem 
 Wohnungs- oder Teileigentum. 
 
 

§ 6 
 

Vorausleistungen 
 

Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages können ab Beginn 
jenes Kalenderjahres verlangt werden, in dem mit dem Schaffen, Erweitern oder 
Erneuern der öffentlichen Abwasseranlage begonnen wird. 
 
 

§ 7 

 
Fälligkeit des Beitrages 

 

Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Beitragsbescheides fällig; bei 
Vorausleistungen gilt Entsprechendes. 
 
 

Artikel 2 

 
Teil III, § 13 Abs. 3 der Abwasserbeitrags- und –gebührensatzung vom 18.12.1981 
erhält folgende Ergänzung: 
 
(3) Die Kleineinleiterabgabe beträgt je Bewohner 
 
 ab 1. Januar 1987 22,80 DM 
 ab 1. Januar 1988 25,80 DM 
 ab 1. Januar 1989 28,80 DM 
 
 im Jahr. 
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Artikel 3 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 1. Januar 1986 in Kraft. Gleichzeitig tritt Teil I, §§ 2 
bis 7 der seitherigen Satzung außer Kraft. 
 
 
 
3588 Homberg (Efze), den 02. Dezember 1985                              Der Magistrat 
 
  
                                                                                                         Gunkel, Bürgermeister 
 
 


